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Der Besuch von Kurorten und Sommerfrischen .Im Stadtrate legte Vizebärger - ¬
meisterHoßeinenBerichtüberdie AnmeldungenzumBesuchevonHeilbädern,
Kurorten und Sommerfrischenim heurigen Jahre vor .In der Zeitvom
15 .Maibis 7 .Juli wurden48 . 502Meldungenentgegengenommen,lautwelcher
insgesamt 184 . 988Personen in der diesjährigen Sommersaison von Wienin

Heilbäder ,KurorteundSommerfrischenreisten .DerStadtrat nahmdenBericht
zurKenntnisundbeschloßdemLandesverbandfür Fremdenverkehrin Wienund

Niederösterreich für die Durchführungder Anmeldungendie volleAnerkennung
unddenDankauszusprechenunddenstädtischenBeamten ,welchedieumfang¬
reiche Arbeit bewältigten ,Remunerationen zubewilligen .

Die Netzkarten der städtischen Straßenbahnen .Die neuenTarifbestimmungen
hinsichtlich der Netzkarten der städtischen Straßenbahnen mit halbjähriger

Giltigkeit treten am2 .Oktober . J .in Kraft .DerStadtrat beschloßnach

einemAntragedesStR .Schneider ,die GiltigkeitderNetzkartendurch
einmonatlicheKündigungaufzuheben .DemBesitzernder gekündigtenNetzkarten
bleibt es freigestellt ,diese gegen Rückzahlung des der übrigen Gildigkeits¬
dauer entsprechendenTeiles vomKaufpreise zurückzustellen oder dieGiltig¬
keit der gekündigtenNetzkarte durch Ankaufeiner Ergänzungswertmarkefür
die Zeit vom2 .Oktoberbis 1 .Jänner1918imneuenNetzkartengeltungsge -¬
biete aufrecht zu erhalten .Die Ergänzungswertmarkekostet für eineHalb¬
jahreskartezu160Kronen15Kronen,derBesitzerderHalbjahreskartezu
200Kerhält nebender Ergänzungswertmarke5 KronenvomKaufpreiszurück .

VersorgungderBevölkerungmitKohle .Ueberdiein jüngsterZeitergangene
Verordnungdes . k .Ministeriums für öffentliche Arbeiten und die aufGrund
dieserVerordnungerlasseneKundmachungdesMegistratesbezüglichdes

KohlenbezugessindvielfachunrichtigeMeinungenverbreitet .DieseVerord¬
nung ,die vom . k .Ministerium für öffentliche Arbeiten selbst nurals
provisorischebezeichnetwurde ,hat lediglich denZweck ,bis zurendgilti¬
gen Regelung ,mit der die Rayonierungverbundensein wird ,einevorläufige
Verbesserung der derzeitigen Verhältnisse und zwar nur in Bezug auf die

Versorgungmit Kohlefür Kächenbedarfherbeizuführen.
DasMinisteriumfür öffentliche Arbeitenhat in Verfolgungdieses

Zweckes einerseits die Großhändler verpflichtet ,die Kleinkohlenhändler

inbevorzugterWeiseundingrößeremAusmaßealsindenletztenMonaten
zubeliefern .Andererseitswurdendie Kleinkohlenhändlerverhalten ,die
Abgabe an die einzelnen Haushaltungen und an Gewerbetreibende gleichmäßig

durchzuführen .Die für private Haushaltungen abzugebende Mengewurde in der
Magistrats - Kundmachungveröffentlicht .AnKleingewerbetreibende ,diebisher
die Brennstoffein geringenMengenbei Kleinkohlenhändlernbezogenhaben ,
dürfendieletzterenauchweiterhindiezurAufrechterhaltungdesBetriebes
unumgänglich notwendigen Brennstoffmengen jedoch nur bis zumHöchstausmaße
von150Kilogrammfür eineWocheabgeben .EinzelnePersonen ,dieAftermieter
sind ,wurdenderzeit vomKohlenbezugeausgeschlossen ,da sie -abgesehen
von wenigenAusnahmefällen- keine selbständige Haushaltungführenund
es sich vorläufigin denSommermonatennurumdie VersorgungmitKohlefür
Küchenbrandzweckehandelt .In besonderenFällenhabenAftermieterihrAnsu¬
chen bei demBezirkswirtschaftsamte Wien ,Stelle 5 ( NeuesRathaus ,1 .Stock )

vorzubringen .
Soweit sich die Wirkungder getroffenen Verfügungen aus denWahrneh¬

mungenin den ersten Tagen beurteilen läßt ,ist wie das auch derVorsteher
der Genossenschaftder Kleinkohlenhändlerbestätigt hat ,eine Besserungein - ¬
getreten ,indemdie Kleinkohlenhändler jetzt mehrKohleerhalten ,als

in den vergangenen Monaten .Die berufenen Organe werden ihr volles Augen- ¬
merkauf die Einhaltung der den Groß -und Kleinkohlenhändlernauferlegten
Verpflichtungen ,insbesondereauf die ordnungsmäßigeBelieferungderKlein-¬
kohlenhändlerlenkenundimFallederUebertretungderAnordnungenmitaller
Strenge vorgehen .

Wiederbelegungder SchachtgräberimOttakringerFriedhof .Nachdem15 .
August . J .werdendie restlichen Schachtgräberin der Gruppe5 aund
die Schachtgräberin der Gruppe6 a imOttakringerFriedhofewiederbelegt .
Enterdigungender Leichenreste sind nur vor der WiederbelegungderGrab¬
stellen zulässig und es sind die bezüglichen Gesuche längstens bis zum

15 .August . J .beimWienerMagistrateAbteilung10( 1 .BezirkNeues
Rathaus )einzubringen .Verspätet überreichte Gesuche werden nicht berück¬
sichtigt .Mit dem15 .. . werdendie Grabkreuzeauf GefahrderEigentümer
vonden Grabstellen entfernt undim Friedhofe hinterlegt .Sie werdenden- ¬
jenigen Parteien ,die binnen Jahresfrist ihr Eigentumnachweisen ,ausge - ¬
folgt ;über den verbleibenden Rest verfügt die Gemeinde .Daabereine
allgemeineEnterdigungder Leichenresteaus denobenbezeichnetenGräbern
nicht erfolgt ,steht es den Parteien frei ,nach Wiederbelegung der Grab¬

stellen die Grabkreuze gegen Entrichtung der vorgeschriebenen Gebührwie¬
der setzen zulassen .

AuszeichnungvonAngestelltender städtischenStellwagenunternehmung.
DemWggenführer im Kraftstellwagenbetriebe Johann Danzinger ,Feldwebel
einer Kraftwagenkolonnewurdedas Eiserne Verdienstkreuz mit derKrone
amBandederTapferkeitsmedaille ,demWagenführerHeinrichTrebitsch,
zugetelilt einer schwerenMunitions-Kraftwagenkolonne ,demBeamtenChristian
Hahn ,KorporalimInf .Reg .Nr .4 ,denKontrollorenFranzLienerbrünnund
Vinzenz Hampsowie dem Kutscher Rudolf Pamperl das Eiserne Verdienstkreuz
amBandeder Tapferkeits - Medaille ,letzterem außerdemdie BronzeneTapfer¬
keits - Medaille ,dem Kutscher Martin Bacik die Silberne Tapferkeits - Medaille ,

demKutscherRomanMokrovskyunddemWagenführerFranz Hartl diebronzene
Tapferkeits-Medailleverliehen.
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